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§ 1 Einleitung

Mit dem am 1.11.2018 in Kraft getretenen Gesetz zur Einführung einer zivil-
prozessualen Musterfeststellungsklage1 hat die deutsche Gesetzgeberin2 im kol-
lektiven Rechtsschutz3 wie auch in der Verbraucherrechtsdurchsetzung einen
Meilenstein gesetzt. Erstmals befindet sich ein Verfahrensinstrument im sechsten
Buch der Zivilprozessordnung (§§ 606 ff. ZPO), das es eingetragenen Verbrau-
cherschutzverbänden (bzw. qualifizierten Einrichtungen) ermöglicht, in verbrau-
cherrechtlichen Angelegenheiten das Vorliegen oder Nichtvorliegen zentraler
anspruchsbegründender und -ausschließender Voraussetzungen (sog. Feststellungs-
ziele) mit Bindungswirkung für Verbraucherinnen, die ihre Ansprüche in einem
eigens dafür eingerichteten Klageregister wirksam angemeldet haben, gebündelt
gegen die beklagte Unternehmerin feststellen zu lassen.4

Maßgeblicher Auslöser dieser Entwicklung war ein Massenschadensereignis
epischen Ausmaßes. Der 2015 bekanntgewordene Skandal um die Manipulation
von Abgaswerten in Dieselfahrzeugen mit dem Motor EA 189 der Herstellerin
Volkswagen (VW) betraf allein in Deutschland über 2,5 Millionen – mehrheitlich
in Verbraucherinhand befindliche – Fahrzeuge5 und sorgte für großes mediales
Aufsehen,6 unzählige Gerichtsprozesse sowie Druck auf die (Rechts)Politik, ins-
besondere da sich der Konzern bei der rechtlichen Aufarbeitung janusköpfig
zeigte: Während das Unternehmen in den Vereinigten Staaten für von den Justiz-
behörden verhängte Bußgelder sowie für im Rahmen eines Class Settlement-Pro-
gramms zugunsten der Kundinnen vereinbarte Entschädigungen binnen zwei Jah-
ren insgesamt über 25 Milliarden Euro zahlte, leugnete es hierzulande jegliche
Rechtsverstöße, ließ es auf die Einzelverfahren ankommen und konnte sich brei-

1 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage vom 12.7.
2018, BGBl. 2018 Teil I Nr. 26 v. 17.7.2018, S. 1151.

2 Es wird darauf hingewiesen, dass zur sprachlichen Sensibilisierung hauptsächlich
das generische Femininum verwendet wird. Gemeint sind damit jedoch stets alle Ge-
schlechtsidentitäten.

3 Zum Begriff Gluding, Kollektiver und überindividueller Rechtsschutz, S. 44 f.
m.w.N.

4 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer
zivilprozessualen Musterfeststellungsklage v. 4.6.2018 (RegE MFK), BT-Drs. 19/2439,
S. 15 f.

5 Inklusive der VW-Konzerntöchter, siehe Syrbe, NZV 2021, 225.
6 Rückblickend statt aller Hägler, Die Verzögerungstaktik wird VW noch lange scha-

den, Artikel der Süddeutschen Zeitung v. 25.5.2020, abrufbar unter: https:/ /www.sued
deutsche.de/wirtschaft/vw-bgh-urteil-kommentar-1.4917111 (Abrufdatum: 4.1.2022).



ten Ausgleichszahlungen zunächst mit Erfolg entziehen.7 Auf diese Weise
machte sich die Fahrzeugherstellerin eindrucksvoll den Umstand zu eigen, dass
das deutsche Zivilverfahrensrecht – jedenfalls bis zum raschen Durchlauf des
Gesetzgebungsverfahrens zur Einführung der Musterfeststellungsklage8 – struk-
turell nicht auf die Bewältigung eines solchen verbrauchertypischen Massenscha-
denereignisses vorbereitet gewesen ist.

A. Hintergrund

Das herkömmliche Leitbild des Zivilprozesses geht, dem Prinzip des Indivi-
dualrechtsschutzes folgend, von einem individuell geführten Verfahren zwischen
zwei Parteien aus.9 Nach diesem bestimmen die Beteiligten selbst, ob, wie und in
welchem Umfang sie ihre Rechte gegen einen anderen vor Gericht geltend ma-
chen. Eine gemeinschaftliche, kollektive Rechtsverfolgung ist danach atypisch.
Aufgrund dessen sieht die ZPO eine prozessuale Bündelung, sprich eine gleich-
zeitige Geltendmachung gleichartiger Ansprüche in einem Zivilverfahren, tradi-
tionell nicht vor.

I. Zunehmende Massenschadensfälle

In Fällen von Massenschäden wie dem „Abgasskandal“ wird die Funktionalität
dieses Verständnisses jedoch herausgefordert. Solche charakterisiert, dass eine
Vielzahl von Personen durch dieselbe oder die gleiche Ursache geschädigt ist
und gestützt darauf Schadensersatzansprüche gegen einen oder wenige Haft-
pflichtige hat.10 Derartige Ereignisse sind, beeinflusst durch Globalisierung, Di-
gitalisierung und Standardisierung, zunehmend zu beobachten: Der Massenkon-
sum von Gütern und Dienstleistungen kann wegen unerkannten Produktmängeln,
bewussten Manipulationen oder unzulässigen Praktiken in immer mehr Lebens-
und Rechtsbereichen zu einer Vielzahl von Schäden führen.11

Auf Nachfrageseite typischerweise davon betroffen sind Verbraucherinnen.
Diese drohen besonders unter dem Phänomen anbieterseitig verursachter Mas-

16 § 1 Einleitung

7 Zur Chronologie der Ereignisse eingehend Thönissen, ZZP 133 (2020), 69 (70 ff.).
Weitergehend (mit internationalerer Perspektive) auch Gsell/Möllers, in: Gsell/Möllers,
S. 465 (466 ff.).

8 Insoweit zum Gesetzgebungsprozess R. Koch, MDR 2018, 1409; Röthemeyer,
MFK, Einf. Rn. 69 ff.; Schneider, BB 2018, 1986 f.

9 Althammer, in: Zöller, ZPO, Vorb § 50 Rn. 5; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR,
§ 40 Rn. 26.

10 Haß, Die Gruppenklage, S. 2 f., 20 f.; Lange, Das begrenzte Gruppenverfahren,
S. 12.

11 Näher Augenhofer, Durchsetzung des Verbraucherrechts, S. 4; Basedow, EuZW
2018, 609 f.; Reuschle, BKR 2020, 605; Röthemeyer, VuR 2020, 130 (131); Stadler,
Bündelung von Interessen im Zivilprozess, S. 1 ff.



senschäden zu leiden, da sie sich in den rechtlichen Beziehungen zu Unterneh-
men einem in der Sozialstruktur angelegten Ungleichgewicht ausgesetzt sehen.12

Auf legislativer Ebene wird in Europa deshalb seit Jahren versucht, der Vertei-
lung der Marktmacht durch eine Stärkung des Verbraucherschutzes entgegenzu-
steuern, wodurch materiell-rechtlich inzwischen hohe Standards gesetzt sind.13

Allerdings sind Verbraucherinnen genauso darauf angewiesen, dass ihnen wirk-
same Möglichkeiten zur Geltendmachung ihrer Rechte zur Verfügung stehen.
Entsprechende Sonderregelungen bzw. ein ähnliches Schutzniveau haben sich auf
prozessualer Ebene aber nicht herausentwickelt.14 Gerade dies erscheint v. a. in
Massenschadenskomplexen kritisch: Denn ihnen haften im Rahmen der Rechts-
durchsetzung mehrere Probleme an, die schon seit längerem Gegenstand einiger
Untersuchungen sind.

Zur Umschreibung der tendenziell fallabhängigen Defizite haben sich in der
Rechtswissenschaft dabei die Kategorien der „Massen- bzw. Großschäden“
(nachfolgend nur Großschäden) sowie der „Bagatell- bzw. Streuschäden“ (nach-
folgend nur Bagatellschäden) etabliert, wobei die Bezeichnungen teils unter-
schiedlich interpretiert werden.15 Die Differenzierung folgt der Prämisse, dass
die individuelle Rechtsdurchsetzung je nach der Intensität des Schadens verschie-
denen Hindernissen begegnet.16 Bei Großschäden soll wegen des Umfangs des
Haftungsfalls die effektive, ressourcengerechte und einheitliche Anspruchsdurch-
setzung in Individualverfahren Schwierigkeiten bereiten.17 Demgegenüber sollen
Bagatellschäden Konstellationen beschreiben, in denen es aufgrund der Gering-
wertigkeit der Einzelschäden gar nicht zu deren Geltendmachung kommt, da die
Geschädigten in einem Zustand des rationalen Desinteresses verharren, und die
fehlende Kompensation in Summe zu beträchtlichen Unrechtsgewinnen auf Sei-
ten der Schädigerin führt.18 Der Unterschied macht sich primär darin bemerkbar,
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12 Kocher, Funktionen der Rechtsprechung, S. 48 ff.
13 Exemplarisch zu nennen sind die Vorschriften, welche durch die Richtlinie 1999/

44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 25.5.1999 zu bestimmten Aspek-
ten des Verbrauchsgüterkauf und der Garantien für Verbrauchsgüter, ABl. Nr. L 171/12
v. 7.7.1999 („Verbrauchsgüterkauf-RL“) in das BGB eingeführt wurden.

14 Zu dieser Divergenz Lohr, Verbraucherstreitbeilegung und Verbraucherinteresse,
S. 18 ff.; siehe auch Fries, NJW 2016, 2860 (2861).

15 Vgl. Alexander, JuS 2009, 590 (594); Eichler, Kollektive Rechtsschutzinstru-
mente, S. 24; Geiger, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess, S. 19 f.; Lange, Das be-
grenzte Gruppenverfahren, S. 3 f., 13; Wagner, Gutachten 66. DJT, A 106f., 119.

16 Buchner, Kollektiver Rechtsschutz für Verbraucher, S. 33.
17 Vgl. v. Bar, Gutachten 62. DJT, A 80; Geiger, Kollektiver Rechtsschutz im Zivil-

prozess, S. 24 f.; Meller-Hannich, Gutachten 72. DJT, A 26 f.; Wagner, in: Casper et al.,
S. 41 (55).

18 Fiedler, Class Actions, S. 35 ff.; Geiger, Kollektiver Rechtsschutz im Zivilprozess,
S. 25; Meller-Hannich, Gutachten 72. DJT, A 24 f.; Poelzig, Normdurchsetzung durch
Privatrecht, S. 40 f.; siehe auch Hörmann, VuR 2016, 81.


